
 

Klosters, August 2018 

 

Fahrzeugverantwortlich - Marco Hobi - Tel.  079 467 59 16 
 

 
Benutzungsreglement Ski-Bus „Skiclub Klosters“ 

 

1. Alle gefahrenen Kilometer müssen genau im Bordbuch eingetragen werden! 

 

2. Der Name des Fahrers muss unbedingt vermerkt sein. 

 

3. Bei der Rückgabe des Fahrzeugs muss das Fahrzeug vollgetankt, der Ölstand 

kontrolliert und das Fahrzeug innen und aussen gereinigt sein! 

(Bei Nichteinhaltung dieser Regel wird dem Benutzer ein allfälliger Aufwand  

in Rechnung gestellt.) 

 

4. Während längerer Fahrt ist das Öl bei jedem Auftanken zu kontrollieren! 

 

5. Die Reiseroute oder zumindest das Reiseziel ist zu vermerken. 

 

6. Alle Beschädigungen und alles Besondere/Ungewöhnliche (ev. Geräusche) 

sind dem Fahrzeugverantwortlichen umgehend zu melden. 

 

7. Der Fahrer ist verantwortlich für das Fahrzeug und seine Insassen. 

Insbesondere hat er darauf zu achten, dass das Fahrzeug nicht durch seine 

Passagiere oder durch Dritte beschädigt wird. 

 

8. Bei einem Unfall oder bei einer Panne ist sofort dem Fahrzeugverantwortlichen zu 

benachrichtigen. Hilfe im Schadenfall  

Allianz Schweiz 0800 22 33 44 / Ausland 0041 43 311 99 11 

 

9. Vermietungskosten: 

 

*Jugend SC Klosters:  CHF 0.20 pro Kilometer 

  Jugendvereine:   CHF 0.50 pro Kilometer  

  Erwachsene:   CHF 0.70 pro Kilometer 

  

 Tagespauschale:   CHF 70.- nach Absprache 

 

  Sponsoren:    freie Kilometer gemäss Sponsorenbetrag 

     CHF 300.- = 300 km 

 

*Jugend SC Klosters hat absolute Priorität 

 

10.  Das Fahrzeug ist immer rechtzeitig zu reservieren. Der Bus wird nach 

Reservationsplan ausgeliehen, wobei der Jugend des SC Klosters Vortritt 

eingeräumt wird. Das Vorrecht des SC Klosters verfällt 3 Wochen vor dem 

Reservationstermin. 

 

Prioritäten: Nordisch SC Klosters , Alpin SC Klosters 

  SC Klosters Erwachsene 

  Jugend Vereine Klosters 

  Auswärtige Jugendorganisationen 

  Erwachsenen Klosters 

  Erwachsene auswärts 

 

11. Das Fahrzeug ist immer sofort und pünktlich zurückzubringen. 

 

12. Bei einem Unfall sind der Bonusverlust, Selbstbehalt, sowie alle Folgekosten durch 

den Lenker/Mieter zu tragen. 


